
Allgemeine Geschäftsbedingungen im Pfandkreditgewerbe 

Ehinger Schwarz Finance GmbH, gültig ab 1.3.2026 

 

1. Diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen entgegenstehende oder zusätzliche allge-

meine Geschäftsbedingungen des Verpfänders werden nicht anerkannt und werden 

daher nicht Vertragsbestandteil. 

 

2. Der Verpfänder erklärt, dass das Pfandstück sein Alleineigentum ist, dass es lastenfrei 

ist, und dass er über es unbeschränkt verfügen kann. 

 

3. Ist das Pfandrecht wirksam bestellt worden, und wird das Pfand nicht ausgelöst, kann 

sich der Pfandleiher nur aus dem Pfand befriedigen. 

 

4. Der Pfandleiher ist nicht verpflichtet, die Berechtigung des Pfandscheininhabers zur 

Auslösung des Pfandes zu prüfen, soweit nicht dem Pfandleiher Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. 

 

5. Gegen Zahlung des Darlehens, der Zinsen und der Kosten des Geschäftsbetriebes 

kann das Pfand unter Ablieferung des Pfandscheins ausgelöst werden. Es wird frühes-

tens einen Monat nach Eintritt der Fälligkeit des gesamten Darlehens verwertet. 

 

6. Eine Verlängerung des Pfandkreditvertrages ist nur gegen Zahlung der Zinsen und 

Kosten des Geschäftsbetriebes und nur im Falle des Einverständnisses des Pfandlei-

hers möglich. 

 

7. Ein Verlust des Pfandscheins ist unverzüglich vom Verpfänder dem Pfandleiher anzu-

zeigen und glaubhaft zu machen. 

 

8. Die Gesellschaft berechnet für ein Darlehen Zinsen und Vergütungen. Die jeweils gül-

tigen Zins- und Vergütungssätze sind im Kassenraum der Gesellschaft ausgelegt. 
 

Zinsen und Vergütungen werden bei Auslösung taggleich abgerechnet. Wird das Pfand 

am Tage der Verpfändung wieder ausgelöst, so werden Zinsen und Vergütungen für 

einen Monat erhoben. 
 

Zinsen und Vergütungen, die bis zum Zeitpunkt der Verlängerung des Pfandleihvertra-

ges oder Teilrückzahlung bereits angefallen sind, werden bei Verlängerung und 

Teilrückzahlung taggleich berechnet. Die Zinsen und Vergütungen sind bei Verlänge-

rung bzw. Teilrückzahlung einschließlich des Tages der Verlängerung des Pfandleihver-

trages bzw. der Teilrückzahlung zu bezahlen. Der Monat wird dabei mit 30 Tagen be-

rechnet und das Jahr mit 360 Tagen (12 Monate mit 30 Tagen). Verlängerung und 

Teilrückzahlung sind im ersten Laufzeit-Monat des Pfandleihvertrages nicht möglich. 



Der Tag der Verpfändung wird hierbei nur dann mitgerechnet, wenn das Pfand am glei-

chen Tag ausgelöst wird. 

 

9. Wird das Pfand nicht ausgelöst oder verlängert, wird es nach den gesetzlichen Vor-

schriften verwertet 

 

10.  Verpfänder und Pfandleiher sind sich darüber einig, dass die Androhung und Frist- 

setzung der Verwertung untunlich sind und daher unterbleiben. Gleiches gilt bezüglich   

der Benachrichtigung über den Zeitpunkt der Verwertung, ausgenommen die gesetz-

lich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachung. Ebenso untunlich ist die Mitteilung 

über das Verwertungsergebnis und unterbleibt daher ebenfalls. Das Recht, den aus 

der Pfandverwertung erzielten Überschuss beim Pfandleiher abzuholen, bleibt von vor-

stehenden Regelungen unberührt. 

 

11.  Hat der Verpfänder als Unternehmer einen Gegenstand seines Betriebsvermögens 

verpfändet, ist der Pfandleiher im Falle der Verwertung des Pfandes berechtigt, ihm  

gegenüber mittels Gutschrift über den Verwertungserlös abzurechnen. 

 

12.  Für die Auszahlung des Überschusses ist die Vorlage des Pfandscheins erforderlich.     

 

13.  Überschuss ist derjenige Teil des Erlöses aus dem Pfand, der nach Abzug des Dar-        

lehens, der Zinsen, der Kosten des Geschäftsbetriebes, der anteiligen Verwertungs-

kosten sowie etwaiger sonstiger dem Pfandleiher zustehender Ansprüche verbleibt. 

 

14.  Wird der Überschuss nicht innerhalb von drei Jahren nach der Verwertung des Pfan-

des beim Pfandleiher abgeholt, so ist der Pfandleiher berechtigt, den Überschuss an 

die zuständige Behörde abzuführen. Stehen den Überschüssen Mindererlöse aus 

früheren Vereinbarungen mit demselben Verpfänder gegenüber, so darf sich der Pfand-

leiher aus dem Überschuss auch hinsichtlich des Mindererlöses befriedigen. Die Drei-

jahresfrist beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem das Pfand verwertet worden ist. Mit 

der Ablieferung verfällt dieser Teil des Erlöses aus der Pfandverwertung. 

 

15.  Das Pfand ist auf Kosten des Pfandleihers mindestens zum doppelten Darlehensbe-

trag gegen Feuer- und Leitungswasserschäden, gegen Einbruchdiebstahl sowie gegen 

Beraubung versichert. 

 

16.  Für Vermögensschäden, soweit sie nicht durch die Versicherung nach Abs. 1 gedeckt 

sind, haftet der Pfandleiher – sofern es sich nicht um die Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspflicht handelt – nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 

 

17.  Ersatzansprüche, insbesondere wegen einer Beschädigung der Sache, sollen bei Ent-

gegennahme des Pfandes geltend gemacht werden. 

 



Gebührentarif: 

 

Die Zinsen und Gebühren für einen Pfandkredit bis einschließlich € 300,- sind staatlich in 

der "Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher" (Pfandleiher-

verordnung - PfandlV) im § 10. Zinsen und Vergütung festgelegt. 

Pro Monat werden ab einem Darlehen von € 301,- 1 % Darlehenszinsen und 2,5 % Ge-

bühren (für die Bewertung, Verwahrung und Versicherung), also insgesamt 3,5 %, verrech-

net. 

Die genaue Staffelung der Kosten bis zu einem Darlehensbetrag von € 300,- entnehmen 

Sie bitte der folgenden Tabelle: 

  

Darlehensbetrag (bis einschließlich) Gebühren Zinsen Kosten pro Monat 

Bei Darlehensbeträgen über € 300,- betragen die Gebühren 2,5 % des Kreditbetrags.  

Einige Beispiele zu Zinsen und Gebühren finden Sie in der folgenden Tabelle: 

 

Darlehensbetrag Gebühren Zinsen Kosten pro Monat 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/pfandlv/BJNR000580961.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pfandlv/BJNR000580961.html

